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BM für europäische und internationale Angelegenheiten 

Anfragebeantwortung 
 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Peter Fichtenbauer, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 19. Februar 2009 unter der Zl. 961/J-NR/2009 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Umgang mit der deutschen Sprache“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Ja. 

Zu Frage 3: 

Nein, das ist unrichtig. 

Zu Frage 4: 

Nein. Es kommt aber in Ausnahmefallen vor, dass ein Schreiben, das unter Berücksichtigung 

der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gleichlautend an 

mehrere Außenminister oder etwa an alle Außenminister der EU-Mitgliedstaaten gerichtet ist, 

auch an den deutschen Außenminister in englischer Sprache adressiert wird. 
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Auch wenn ich ein gemeinsames Schreiben mit einem der deutschen Sprache nicht mächtigen 

Amtskollegen an den deutschen Außenminister verfasse, ist dies üblicherweise in englischer 

Sprache gehalten. So habe ich etwa kürzlich gemeinsam mit meinem rumänischen 

Amtskollegen ein Schreiben in englischer Sprache an die Mitgliedstaaten des 

Donaukooperationsprozesses, darunter auch an den deutschen Außenminister Frank-Walter 

Steinmeier, zur Information über das weitere Vorgehen betreffend eine europäische Strategie 

für den Donauraum in englischer Sprache übermittelt. 
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